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1   Gefördert  mit  Mitteln  des  Bundes
ministeriums  für  Wirtschaft  und  Arbeit  
und des Europäischen Sozialfonds.

FRAGEN AUS DER PRAXIS

Was Sie schon immer 
wissen wollten, . . .

Die  „Fragen  aus  der  Praxis“,  die  in  Zusammenarbeit  mit  
der TechnologieTransferStelle1 der Bundesfachschule Kälte
KlimaTechnik  in  Maintal/Niedersachswerfen  bearbeitet  wer
den,  behandeln  aktuelle  Fragen  bzw.  Probleme  aus  der  täg
lichen Praxis des Kälteanlagenbauers. Dieses Mal geht es um 
die folgenden Themen:
•   Wann müssen Kältemittelwaagen geeicht werden?
•   Umfang von Wiederholungsprüfungen an elektrischen  

Anlagen
•   Müssen Kälteanlagenbauer eine Hartlöterprüfung nachwei

sen oder genügt ihre handwerkliche Ausbildung?

1   Gefördert  mit  Mitteln  des  Bundes
ministeriums  für  Wirtschaft  und  Arbeit  
und des Europäischen Sozialfonds.

DIN�EN�378/TRG�402

Eichung von  
Kältemittelwaagen
Frage: In welchen Zeiträu-
men müssen Kältemittelwaa-
gen wiederkehrend geeicht 
werden?

Antwort:  In  der  DIN  EN  378 
Teil  4  wird  gefordert,  dass  der 
Füllfaktor von Kältemittelrecyc
lingflaschen  maximal  80 %  des 
Flüssigkeitsvolumens  bei  20 °C 
beträgt. Außerdem geben einige 
Kältemittellieferanten  die  tat
sächliche  Füllmenge  in  kg  auf 
ihren Recyclingflaschen an.
Um  eine  Überfüllung  der 
Druckgasflaschen  zu  vermei
den, fordert die TRG 402, dass 
die  Füllmenge  während  des 
Füllvorgangs mit einer geeich
ten  Waage  kontrolliert  wird. 
Nach  dem  Füllvorgang  ist  un
mittelbar eine Kontrollwägung 
durchzuführen.
 

Da diese Waagen in der Praxis 
oft  rauen  Baustellenbedin
gungen  ausgesetzt  sind,  ist  es 
notwendig,  die  Genauigkeit 
dieser  Messgeräte  von  Zeit  zu 
Zeit  zu  kontrollieren.  Neben 
dieser  Kontrolle,  für  die  jeder 
Benutzer  zuständig  ist,  ist  es 
erforderlich,  diese  Waagen  in 
einem Rhythmus von zwei Jah
ren  durch  eine  zugelassene 
Stelle nacheichen zu lassen.
Diese  zugelassenen  Stellen 
sind  in  Deutschland  im  Regel
fall die staatlichen Eichämter.

Isolationsmessungen

Wiederholungsprüfungen 
an elektrischen Anlagen
Frage: Im Zuge von War-
tungsarbeiten an von uns be-
treuten Kälte- und Klimaanla-
gen führen wir auch, auf 
Wunsch unserer Kunden, Wie-
derholungsprüfungen an der 
elektrischen Anlage durch.
Aus praktischen Gründen ist 
es gar nicht möglich, alle An-
lagenteile zum Beispiel auf 
die Einhaltung des Isolations-
widerstands nach DIN VDE 
zu prüfen. In Steuerstrom-

kreisen ist die Prüfung sowie-
so nie befriedigend durchzu-
führen und mit zunehmender 
Anzahl elektronischer Steuer-
geräte nicht sinnvoll. Aus 
diesem Grund stellen wir die 
folgenden Fragen nicht nach 
dem „Wie“, sondern nach dem 
Umfang der Prüfungen.
1.  Sind Isolationsmessungen 

in den Steuerstromkreisen 
zwingend gefordert?

2.  Müssen im Leistungsteil 
bei den RIso-Messungen alle 
Leiter gegeneinander ge-
messen werden? Dann 
müssten die Feldgeräte, 
abgeklemmt werden. Die-
ser Aufwand ist nicht zu 
bezahlen.

Antwort:  Vorab  der  Hinweis, 
dass  die  folgenden  Aussagen 
nicht  für  feuergefährdete  Be
triebsstätten  und  in  explosi
onsgefährdeten  Bereichen  zu
treffen.  Hier  sind  spezielle 
Vorschriften anzuwenden.
Im  Allgemeinen  gilt:  Für  elek
trische  Anlagen,  die  sich  in 
Betrieb  befinden,  gilt  als  Deut
sche  Norm  und  zugleich  als 
VDEBestimmung die DIN VDE 
0105  Teil  100  (Juni  2000).  Die 
VDEBestimmung gibt eine aus
reichende  Antwort  zu  den  ge
stellten  Fragen.  Prinzipiell  gilt 
die  Forderung  „Erhalten  des 
ordnungsgemäßen  Zustandes“. 
Um  den  ordnungsgemäßen  Zu
stand einer elektrischen Anlage 
beurteilen  zu  können,  müssen 
die  bekannten  Prüfschritte  Be-
sichtigen, Messen und Erpro-
ben  durchgeführt  werden. 
Prüffristen  sind  z. B.  in  Geset
zen  (Gerätesicherheitsgesetz), 
Verordnungen,  Unfallverhü
tungsvorschriften  der  Unfall
versicherungsträger  oder  in  Si
cherheitsvorschriften der Scha
densversicherer  festgelegt.  Die 
BGV A3 gibt für ortsfeste Anla
gen  den  Mindestprüfzeitraum 
von vier Jahren vor.
„Der Umfang wiederkehrender 
Prüfungen darf  je nach Bedarf 
und  nach  den  Betriebsverhält
nissen  auf  Stichproben  be
schränkt  werden,  sowohl  in 

Bezug  auf  den  örtlichen  Be
reich (Anlagenteil) als auch auf 
die  durchzuführenden  Maß
nahmen  soweit  dadurch  eine 
Beurteilung  des  ordnungsge
mäßen Zustands möglich ist.“

Zur 1. Frage:
-Isolationsmessungen in Steu-
erstromkreisen-
Das  Messen  des  Isolationswi
derstands  von  Steuerstrom
kreisen mit seinen elektrischen 
und elektronischen Ausrüstun
gen ist praktisch nicht möglich 
bzw.  nur  eingeschränkt  mach
bar. Es ist auch nicht erforder
lich, wenn die Steuerspannung 
aus  der  hochohmigen  Sekun
därseite  eines  Steuertransfor
mators  gebildet  ist  (Bildung 
der  Steuerspannung  nach  DIN 
VDE  01131  von  2007).  Durch 
eine  gründliche  Besichtigung 
lassen sich Schwachstellen er
kennen. Ein unentdeckter  Iso
lationsfehler  hat  normalerwei
se  keine  gravierenden  Folgen 
wie  Leitungsbrand  und  Ähn
liches.  Bestimmungsgemäß 
sollte der Steuerstromkreis mit 
einer  Schutzeinrichtung  verse
hen sein, die sowohl bei Über
last  als  auch  bei  Kurzschluss 
den Stromkreis und den Trans
formator optimal schützten.

Zur 2. Frage:
-RIso-Messungen in Strom-
kreisen mit angeschlossenen 
und eingeschalteten Feldgerä-
ten-
Wie schon einleitend erwähnt: 
Den  Umfang  der  wiederkeh
renden  Prüfungen  bestimmt 
der  Prüfer.  Er  entscheidet,  je 
nach  Umfeld  und  optischem 
Zustand  der  Anlage,  natürlich 
auch subjektiv, über den erfor
derlichen  Umfang  der  Prü
fungen,  um  zu  seiner  Beurtei
lung  zu  kommen.  Gründliche 
Besichtigung  und  Wahl  der 
Stichprobe  für  den  (die) 
Leistungsteil(e)  reichen  nor
malerweise aus, um die Anlage 
zu beurteilen.
Ob  mit  angeschlossenen  oder 
abgeklemmten  Verbrauchsge
räten  gemessen  wird,  ist  dem 
Prüfer  überlassen.  Rationelles 
Messen  bedeutet,  die  Ver
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Weitere Auskünfte zu diesen und weiteren Fragen erteilt die 
Technologie-Transfer-Stelle der Bundesfachschule Kälte-Klima-
Technik in Maintal gerne unter der Rufnummer (0 61 09) 69 54 26 
oder per E-Mail unter tts@bfs-kaelte-klima.de

brauchsgeräte  sind  ange
klemmt  und  betriebsbereit.  In 
der  DIN  VDE  0105100  gelten 
hier  die  Aussagen  aus  Punkt 
5.3.101.3.2 Absätze b, c, d. Zum 
Beispiel  gilt  in  Anlagen  AC 
1000 V ein Grenzwert bei ange
schlossenen  und  eingeschalte
ten  Verbrauchern  mit  RIso  ≥ 
300 V/Un.  Siehe  auch  Anlagen 
im Freien usw.
Abschließend ist zu sagen: Auf 
das  Feststellen  des  ordnungs
gemäßen  Zustands  der  Isolie
rungen  in  Leistungsstromkrei
sen  sollte  nicht  verzichtet 
werden.  Ob  dabei  die  gründ
liche  Besichtigung  oder  die 
Messung erforderlich ist, muss 
der  Prüfer  entscheiden.  Aller
dings fordern die einschlägigen 
Bestimmungen,  Vorschriften 
usw. immer den Nachweis der 
durchgeführten Prüfung,  also 
ein Prüfprotokoll. Darin erteilt 
der  Prüfer  die  Freigabe  mit 
seiner  Aussage:  „Die  Anlage 
kann  betrieben  werden,  ist  si
cher  und  wird  bei  bestim
mungsgemäßer  Verwendung 
bis  zur  nächsten  Prüfung  si
cher sein.“

Hartlöterprüfung

Zertifizierung  
oder handwerkliche  
Ausbildung

Frage: Es besteht häufig Un-
sicherheit bezüglich der „Hart-
löterprüfung“ nach DIN EN 
13133. Müssen die Kälteanla-
genbauer eine Zertifizierung 

nach dieser Norm haben, oder 
genügt der Verweis auf ihre 
handwerkliche Ausbildung?

Antwort: Diese seit Dezember 
2000 gültige Norm ist die wich
tigste Vorschrift für die Hartlö
terqualifizierung.  Dichte  Löt
verbindungen  können  nur 
durch  gut  geschultes  Personal 
angefertigt  werden,  daher  die 
Forderung  nach  einer  spezi
ellen  Zertifizierung,  der  „Hart
löterprüfung“.
Im  Anwendungsbereich  der 
Norm  sind  allerdings  folgende 
Ausnahmen geregelt:  „Falls ei
ne  handwerkliche  Ausbildung 
eine  besondere  berufliche 
Schulung  und  Prüfung  für  das 
Hartlöten  enthält,  ist  diese 
Norm für einen Hartlöter nicht 
anzuwenden,  solange  er  in 
diesem  Bereich  beschäftigt 
ist.“  Außerdem  heißt  es  im 
Nationalen  Vorwort  zur  EN 
13133:2000:  „Die  Lehrausbil
dung  der  einschlägigen  Hand
werksberufe (z.B. Sanitär und 
Heizungsinstallateure,  Speng
ler,  KfzMechaniker)  umfasst 
auch eine Ausbildung im Hart
löten. Für diese Berufsgruppen 
entfällt  eine  generelle  zusätz
liche  Prüfung  nach  der  vorlie
genden  DIN  EN  13133.“  Zu 
diesen Berufsgruppen gehören 
auch die Kälteanlagenbauer.
Kälteanlagenbauer müssen da
her im Allgemeinen keine Hart
löterprüfung nachweisen. Falls 
der Kunde aber auf eine solche 
Qualifikation  besteht,  muss 
diese Angelegenheit im Vorfeld 
zwischen den Vertragspartnern 
geklärt werden.

Normen + 
 Richtlinien

S e r v i c e K o m p r e s s o r e n P a r t s

Friedrich-Wöhler-Str. 15a

64579 Gernsheim

Tel. +49 (0) 6258 - 90 30 14

Fax +49 (0) 6258 - 90 30 15
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